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Auftrag Kleis-Kümin 

 

betreffend Überprüfung der Zuständigkeiten für die Berufsbeistandschaften sowie 

Überarbeitung des Abrechnungswesens der Berufsbeistandschaften 

 

Antwort der Regierung 

 

I. Einleitung 

Am 1. Januar 2013 löste das neue eidgenössische Kindes- und Erwachsenschutz-

recht das bisherige Vormundschaftsrecht ab, was neue Strukturen und Verfahrens-

abläufe nach sich zog. Der vorliegende Auftrag wirft wichtige Fragen auf, welche sich 

in der praktischen Umsetzung ergeben haben. Die Regierung ist sich der Problema-

tik bewusst und bereit, zur Klärung beizutragen. Betreffend Kostentragung präsen-

tiert sich die Rechtslage kurz zusammengefasst wie folgt: Kosten für (externe) Kin-

des- und Erwachsenenschutzmassnahmen (Fremdplatzierungen, sozialpädago-

gische Familienbegleitungen, etc.) sind grundsätzlich von der betroffenen Person 

bzw. den Inhabern der elterlichen Sorge zu tragen, soweit nicht Dritte (Kranken-

kassen, Versicherungen, etc.) zahlungspflichtig sind. Subsidiär muss die Gemeinde 

am zuständigen Unterstützungswohnsitz diese Kosten tragen. Dies gilt auch für die 

Entschädigungen der Berufsbeistandschaften (BB) für die Mandatsführung im kon-

kreten Einzelfall. Die Wohnsitzgemeinde hat bei der Anordnung von Massnahmen 

keine Parteistellung, verfügt jedoch über ein Anhörungsrecht, wenn wesentliche Inte-

ressen, insbesondere finanzieller Art, tangiert sind. 

 

Kosten für (externe) Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, die die Ge-

meinde als Sozialhilfe übernehmen muss, unterliegen wie bisher dem Lastenaus-

gleich für bestimmte Sozialleistungen. Die Kosten für diese (externen) Massnahmen 

machen in der Gesamtbetrachtung den kostenintensiveren Anteil aus. Soweit die 

Gemeinde subsidiär für diese Kosten aufkommt, findet die Abrechnung zwischen der 

Institution und der Gemeinde in der Regel monatlich statt. 

 

Dem Lastenausgleich für bestimmte Sozialleistungen nicht zugänglich sind jedoch 

die Entschädigungen der BB für die Mandatsführung. Die Gemeinden wurden mit 

Schreiben des kantonalen Sozialamts vom 4. März 2014 über die aktuelle Regelung 

der Kostentragung informiert. 

 

II. Überprüfung der Zuständigkeiten für die Berufsbeistandschaften (BB) 

Der Grosse Rat hat sich bei der Beratung der Teilrevision des EGzZGB (Umsetzung 

neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) eingehend mit der Frage der Zustän-
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digkeit auseinandergesetzt und ist dem Vorschlag der Regierung mit deutlichem 

Mehr gefolgt (GRP Nr. 3 2011/2012, S. 562 ff.). Die gewählte Zuständigkeit für die 

KESB beim Kanton einerseits und die BB bei den Regionen andererseits ist langfris-

tig ausgerichtet und erscheint zweckmässig. Sie steht im Einklang mit der Bundes-

verfassung sowie der kantonalen Gebietsreform und der Finanzausgleichs-Reform. 

Mit der gewählten Aufgabenteilung werden die Gemeinden gegenüber bisher we-

sentlich entlastet. Die geltende Regelung erscheint für die Gemeinden sowohl aus fi-

nanzieller als auch aus Vollzugssicht als gut tragbar. Eine Zunahme bei den Mass-

nahmekosten ist im jetzigen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die Regierung sieht deshalb 

keine Veranlassung, die geltende Zuständigkeitsregelung zu ändern. Der Grundsatz 

der fiskalischen Äquivalenz lässt sich bei Aufgaben, die von mehreren staatlichen 

Ebenen erfüllt werden, nur beschränkt realisieren. 

 

III. Überarbeitung des Abrechnungswesens der Berufsbeistandschaften (BB) 

Die Kosten für den Betrieb der BB sind von der Trägerschaft (Kreis, Regionalverband 

bzw. künftig Region) zu tragen. Ein Defizit der Trägerschaft ist nach wie vor von den 

Gemeinden zu übernehmen.  

 

Für die Entschädigungen der Mandatsträger haben die BB gemäss den bundesrecht-

lichen Vorgaben mindestens alle zwei Jahre (ab Errichtung der Massnahme) gegen-

über den KESB Rechenschaft abzulegen. Sollte die zurzeit im Kanton für die BB an-

gewendete zweijährige Abrechnungsdauer verkürzt werden, würden mehr Personal-

ressourcen beansprucht, was zu höheren Kosten führen würde. Die zweijährige Re-

chenschaftsperiode ist in der Schweiz Standard und wurde im Kanton Graubünden 

auch vor dem Wechsel vielerorts so gehandhabt. Da in jedem Jahr für rund die Hälfte 

der geführten Mandate von der KESB die Entschädigung festgesetzt wird, können 

die BB mit regelmässigen, jährlichen Zahlungseingängen rechnen. 

 

Der Modus für die Abrechnung der Mandatsführungskosten der BB ist derzeit in der 

Tat sehr aufwändig. Dieser soll deshalb geprüft und soweit möglich für die Ge-

meinden vereinfacht werden. Betreffend das Abrechnungsverfahren ist die Regie-

rung daher bereit, den Auftrag anzunehmen. Im Übrigen wird der Auftrag abgelehnt. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

           Dr. M. Cavigelli Dr. C. Riesen 

 

 


